
UV Recht & Reha Aktuell (UVR) 
04/2020 vom 27.04.2020 

- 163 - 

   
 DOK 311.01:312:318 

 
Ein Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft ist generell von der Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Unfallversicherung ausgenommen. 
 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 SGB VII, §§ 76 bis 78, 84 Abs. 3 S. 1, 111 Abs. 1 AktG 
 
Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 25.06.2019 – L 9 U 92/19 – 
Bestätigung des Urteils des SG Ulm vom 13.11.2018 – S 7 U 2733/16 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 4/20 R – wird berichtet  
 

Die Klägerinnen zu 1 – 3 (Ehefrau und Töchter des Verstorbenen) begehren Hinterbliebenen-
leistungen vom beklagten Unfallversicherungsträger. 
Der Verstorbene, im Folgenden H genannt, war ab 2012 als kaufmännischer Leiter bei der 
Firma T.AG beschäftigt. Zum 01.04.2013 wurde H für ein Jahr zum Vorstand der Gesell-
schaft bestellt (Dienstvertrag vom 15.03.2013). Anschließend wurde seine Amtszeit als Vor-
standsmitglied um drei Jahre verlängert, ebenso der Dienstvertrag vom 15.03.2013. Am 
24.09.2015 erklomm H das Dach der Firma, um dort Schäden zu dokumentieren, stürzte 
aus 15 bis 20 m Höhe ab und zog sich tödliche Verletzungen zu. Hinweise auf ein Fremd-
verschulden oder Suizid konnten nicht festgestellt werden. 
Mit Bescheiden von 2015 an die drei Klägerinnen lehnte die Beklagte die Gewährung von 
Hinterbliebenenleistungen ab. Widerspruch und Klage blieben erfolglos. 
Das LSG wies die Berufung der drei Klägerinnen als zulässig, aber unbegründet zurück. 
Anders als ein Versicherter, der zunächst im Wege der Feststellungsklage das Vorliegen eines 
Arbeitsunfalles geltend machen und dann erst Leistungen beantragen könne, müssten Hinter-
bliebenenleistungen, wie hier geschehen, im Wege der Anfechtungs- und Leistungsklage gel-
tend gemacht werden, da die Frage des Vorliegens eines Versicherungsfalles kein selbständi-
ger Gegenstand des Verwaltungsverfahrens sei (wird ausgeführt s. S. 8 des Urteils).  
Ein Anspruch auf Hinterbliebenenleistungen bestehe aber nicht, da H nicht in der gesetz-
lichen Unfallversicherung versichert gewesen sei. Nach der Rechtsprechung des BSG (Ur-
teil des BSG vom 14.12.1999 – 2 U 38/98 R – [HVBG-Info 05/2000, S. 435]) seien Vorstands-
mitglieder einer AG generell und ausnahmslos von der Versicherungspflicht ausgenom-
men. Es bedürfe daher auch keiner Prüfung der konkreten Ausgestaltung des Dienstver-
hältnisses (wird ausgeführt s. S. 9 des Urteils). Eine Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB 
VII komme daher nicht in Betracht. Es sei vielmehr davon auszugehen, dass der Gesetzgeber 
im Wege der Typisierung eine Versicherungspflicht für alle Vorstandsmitglieder einer AG 
in der gesetzlichen Unfallversicherung – parallel zu den Vorschriften des § 1 S. 3 SGB VI 
und § 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III – ausschließen wollte (s. S. 12 des Urteils). Der Senat sehe 
keine Veranlassung von der zitierten Rechtsprechung des BSG abzuweichen, denn die Vor-
schriften des AktG hätten sich seit der damaligen Rechtsprechung des BSG nicht geändert. 
Gemäß § 76 Abs. 1 AktG habe der Vorstand die Gesellschaft unter eigener Verantwortung zu 
leiten, ihm obliege gemäß § 77 Abs. 1 AktG die Geschäftsführung und die Vertretungsbefugnis 
nach außen (§ 78 Abs. 1 S. 1 AktG), die nicht beschränkt werden könne. Auch unterlägen 
Vorstandsmitglieder keiner Weisung des Aufsichtsrates, der gemäß § 111 Abs. 1 AktG nur eine 
Überwachungsfunktion habe. Schließlich könnten Vorstandsmitglieder nur aus wichtigem 
Grund abberufen werden (§ 84 Abs. 3 S. 1 AktG). Deshalb habe das BSG in der Entscheidung 
vom 20.03.2018 (B 2 U 13/16 R – [UVR 08/2018, S. 474]) seine bisherige Auffassung bestätigt. 
Vorstände einer AG könnten auch nicht mit Geschäftsführern einer GmbH verglichen werden, 
da die Gesellschafter einer GmbH ihren Geschäftsführern Weisungen erteilen und deren Be-
stellung jederzeit widerrufen könnten (§ 38 Abs. 1 GmbHG). 
Eine Versicherung des H nach § 2 Abs. 2 SGB VII komme nicht in Betracht, da ein wie ein 
Unternehmer Tätiger nicht wie ein abhängig Beschäftigter tätig sein könne. Eine freiwillige 
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Versicherung sei unstreitig nicht abgeschlossen worden. Ebenso wenig sei eine Versiche-
rung kraft Satzung gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 2 SGB VII i.V.m § 52 Abs. 1d der Satzung der 
Beklagten gegeben (Aufenthalt auf der Unternehmensstätte - wird ausgeführt s. S. 13 des Ur-
teils).  
Das LSG hatte die Revision zum BSG nicht zugelassen. (A.L.) 

 
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 25.06.2019 – L 9 U 92/19 –  
wie folgt entschieden: 
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